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 Wir ersuchen Sie, uns die Unterlagen für 

11/09 möglichst bald zu übermitteln, damit 

wir die rechtzeitige Fertigstellung gewährleis-

ten können. 

Lohnverrechnung 12/2009Lohnverrechnung 12/2009Lohnverrechnung 12/2009Lohnverrechnung 12/2009    

Die Dezemberabrechnungen werden wir Ih-

nen so weit wie möglich noch vor dem Heili-

gen Abend übermitteln.  

Unsere Kanzlei ist auch zwischen den Feier-Unsere Kanzlei ist auch zwischen den Feier-Unsere Kanzlei ist auch zwischen den Feier-Unsere Kanzlei ist auch zwischen den Feier-

tagen besetzt.tagen besetzt.tagen besetzt.tagen besetzt.    

 

So schnell vergeht ein Jahr - schon wieder ist Advent und neben den diversen 

vorweihnachtlichen Aktivitäten sollen wir Unternehmer auch  noch den nahen-

den Jahresabschluss im Auge behalten. Als kleine Hilfestellung dazu wollen wir  

mit unserer schon bewährten Steuer-Checkliste (im Anhang)  einen Überblick 

über die noch vor Jahresende möglichen Gestaltungsspielräume und notwen-

digen Erledigungen verschaffen. Bitte beachten Sie auch die umsatzsteuerli-

chen Änderungen, welchen wir den Hauptteil unserer Ausgabe widmen. Die 

beigeschlossene Tabelle soll Ihnen (und uns) bei der Lösung von  Zuordnungs-

problemen behilflich sein. 

E D I T O R I A L  

N E U E R U N G E N    B E I M  

L E I S T U N G S O R T  V O N  D I E N S T L E I S T U N G E N  I N  

D E R  U M S A T Z S T E U E R  A B  2 0 1 0  

Das von der EU verabschiedete 
Mehrwertsteuerpaket hat hinsicht-
lich des umsatzsteuerlichen Ortes 
bei Dienstleistungen einen grundle-
genden Wechsel zum Empfänger-
ortprinzip mit sich gebracht. Die 
Regelungen, welche ab 1.1.2010 
gelten, umfassen sonstige Leistun-
gen im Sinne des Umsatzsteuer-
rechts. Durch diese Neuregelung 
sollen gleiche Wettbewerbsbedin-
gungen für Unternehmen geschaf-
fen werden, die gemeinschaftsweit 
Dienstleistungen erbringen. 
Die Neuregelung für sonstige Leis-
tungen bestimmt, dass sonstige sonstige sonstige sonstige 
Leistungen im Leistungen im Leistungen im Leistungen im Business to Busi-
ness Bereich ( B2B )Bereich ( B2B )Bereich ( B2B )Bereich ( B2B )  an dem Ort 
ausgeführt werden, von dem aus von dem aus von dem aus von dem aus 
der Lder Lder Lder Leistungsempfänger sein Un-sein Un-sein Un-sein Un-
ternehmen betreibt.ternehmen betreibt.ternehmen betreibt.ternehmen betreibt. Das Empfän-
gerortprinzip gilt auch bei nicht un-
ternehmerisch tätigen juristischen 
Personen mit einer UID-Nummer 
( z .B. bei einer Gemeinde mit UID-
Nummer ) . Der österreichische 
Unternehmer, der seine Dienstleis-
tung im Ausland durchführt, ver-
rechnet demnach keine österreichi-
sche Umsatzsteuer mehr. Sofern 

sonstige Leistungen an Nichtsonstige Leistungen an Nichtsonstige Leistungen an Nichtsonstige Leistungen an Nicht----
Unternehmer Unternehmer Unternehmer Unternehmer erbracht werden –  
also im Business to Consumer Be-Business to Consumer Be-Business to Consumer Be-Business to Consumer Be-
reich ( B2C )  reich ( B2C )  reich ( B2C )  reich ( B2C )  - kommt es zu keiner 
Änderung, d.h. dass die Leistung 
auch weiterhin an dem Ortan dem Ortan dem Ortan dem Ort erbracht 
wird, von dem aus der leistende Un-von dem aus der leistende Un-von dem aus der leistende Un-von dem aus der leistende Un-
ternehmer sein Unternehmen be-ternehmer sein Unternehmen be-ternehmer sein Unternehmen be-ternehmer sein Unternehmen be-
treibttreibttreibttreibt. Hieraus lässt sich schließen, 
dass dem Nachweis des Empfän-
gers über die unternehmerische Tä-
tigkeit entscheidende Bedeutung 
zukommt. Der ausländische Unter-
nehmer muss also mittels UID-
Nummer seine unternehmerische 
Tätigkeit nachweisen, damit der Um-
satzsteuersatz seines Landes ange-
wendet wird. Im umgekehrten Fall 
heißt dies aber auch, dass der ös-
terreichische Unternehmer, der eine 
Dienstleistung aus dem Ausland 
bezieht, der österreichischen Um-
satzsteuer unterworfen ist. Dem um-
strittenen PKW-Cross-Border Lea-
sing aus Deutschland ist somit end-
gültig der Riegel vorgeschoben, da 
spätestens ab 2010 der Empfänger-
ort Österreich ist und somit das Vor-
steuerabzugsverbot im Zusammen-
hang mit PKWs in Österreich greift. 
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   N E U E R U N G E N  B E I M  
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S T É U E R C H E C K L I S T E  

 A N -

H A N G  

Das DSW-Team 

wünscht Ihnen einen 

schönen Advent! 

 

 

     I N T E R N E S    



Die Neuregelung vereinfacht auf 
den ersten Blick die prinzipielle Re-
gelung des Leistungsorts bei sonsti-
gen Leistungen. Leider bestehen 
aber auch weiterhin zahlreiche Aus-
nahmen von der Grundregel. Zum 
Teil werden die bisher bestehenden 
Ausnahmen, wie z.B. bei Grundstü-
cken, Tätigkeitsleistungen, Vermitt-
lungsleistungen, etc. beibehalten. 
Andererseits werden auch neue 
Leistungsortregeln eingeführt, wie 
z.B. bei der Vermietung von Beför-
derungsmitteln, bei der Abgabe von 
Speisen und Getränken und bei 
Beförderungsleistungen. 
Für grenzüberschreitende Lieferun-
gen (�  Warenbewegung)  ändert 
sich nichts.  

A u s w e i t u n g  d e r A u s w e i t u n g  d e r A u s w e i t u n g  d e r A u s w e i t u n g  d e r 
„ Z usammenfassenden Meldung “„ Z usammenfassenden Meldung “„ Z usammenfassenden Meldung “„ Z usammenfassenden Meldung “     
Neben Änderungen verbunden mit 
dem Leistungsort ist es auch zu ei-
ner Ausweitung der „ Zusammen-
fassenden Meldung “  gekommen. 
Bisher war es notwendig innerge-
meinschaftliche Lieferungen in an-
dere Mitgliedsstaaten der EU in ei-
ner monatlichen „ Zusammen-
fassenden Meldung “  bekannt zu 
geben. Ab 1.1.2010 müssen nun 
auch Dienstleistungen, für welche 
es zum Übergang der Steuerschuld 
auf den Leistungsempfänger 
kommt, in die „ Z usammen-
fassende Meldung “  aufgenommen 
werden. Zu diesem Zweck ist so-

wohl die eigene UID-Nummer, als 
auch jene der Leistungsempfänger 
anzugeben. Die dargestellten Ände-
rungen sollen die umsatzsteuerliche 
Handhabe bei sonstigen Leistungen 
innerhalb der EU wesentlich erleich-
tern und zudem für wettbewerbs-
freundlichere Bedingungen inner-
halb der EU sorgen. Allerdings wird 
dieser Vorteil durch weitere Melde- 
und Aufzeichnungspflichten einge-
schränkt. Eine rechtzeitige Vorberei-
tung der Unternehmen auf die er-
weiterten Meldepflichten scheint 
unabdingbar. 
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 Ort der sonstigen Leistung  
   

  an Unternehmer an Nichtunternehmer  

Generalklausel Empfängerort 
(§3a Abs. 6) 

Unternehmerort 
(§3a Abs. 7) 

Grundstücksleistungen Grundstücksort 
(§3a Abs. 9) 

Personenbeförderung Beförderungsstrecke 
(§3a Abs. 10) 

Güterbeförderung 
 (exkl. ig) 

Empfängerort 
(§3a Abs. 6) 

bisher: Beförderungsstre-
cke 

Beförderungsstrecke 
(§3a Abs. 10) 

ig Güterbeförderung 
  

Empfängerort 
(§3a Abs. 6) 

bisher: Abgangsort, mittels 
UID Verlagerung möglich 

Abgangsort 
(Art 3a Abs. 1) 

Kunst, Wissenschaft, 
Unterricht, Sport etc. 

Tätigkeitsort (§3a Abs. 11 lit. a)) 

Nebentätigkeiten zur  
Beförderung 

Empfängerort 
(§3a Abs 6) 

bisher: Tätigkeitsort, 
mittels UID 

Verlagerung möglich 

Tätigkeitsort 
(§3a Abs. 11 lit. b)) 

Arbeiten an beweglichen 
körperlichen 
Gegenständen 

Empfängerort 
(§3a Abs 6) 

bisher: Tätigkeitsort, 
uU mittels UID 

Verlagerung möglich 

Tätigkeitsort 
(§3a Abs. 11 lit. c)) 



       

          Ort der sonstigen Leistung 

                                                            an Unternehmer an Nichtunternehmer  
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Restaurant- und 
Verpflegungsleistungen 

Tätigkeitsort 
(§3a Abs. 11 lit. d)) 

bisher: Unternehmerort 

Restaurant und 
Verpflegung bei ig Personen-
beförderung 

Abgangsort (Art 3a Abs. 3) 
bisher: Unternehmerort 

Kurzfristvermietung von Be-
förderungsmitteln 

Übergabeort (§ 3a Abs. 12) 

Katalogleistungen an Dritt-
landskunden 

Empfängerort 
(§3a Abs. 6) 

Empfängerort 
(§3a Abs. 13 lit. a)) 

Katalogleistungen an EU-
Kunden (exkl. elektronische) 

Empfängerort 
(§3a Abs. 6) 

Unternehmerort 
(§3a Abs. 7 bzw. 
 §3a Abs. 15 Z2) 

Elektronische Dienstleistun-
gen durch Drittlandsunter-
nehmer an EU-Kunden 

Empfängerort 
(§3a Abs. 6) 

Empfängerort 
(§3a Abs. 13 lit. b)) 

Telekom-, Rundfunk- und 
Fernsehdienstleistungen 

wie Katalogleistung 
Ausnahme: Verlagerung 
durch VO 383/2003 ins In-

land 

wie Katalogleistung 
Ausnahme: Verlagerung 
durch VO 383/2003 ins In-

land 

Vermietung von Beförde-
rungsmitteln durch Dritt-
lands-Unternehmer 

Inland, wenn Nutzung oder Auswertung im Inland  
(§3a Abs. 15 Z 1) 

Katalogleistungen iSd §3a 
Abs. 14 Z 1 bis 13 von Dritt-
lands-Unternehmern an KÖR 
als Nichtunternehmer 

  Inland, wenn Nutzung 
oder Auswertung im In-

land  
(§3a Abs. 15 Z 2) 

Besorgungsleistungen Gleiche Regeln wie für besorgte Leistung  
(§3a Abs. 4) 

Vermittlungsleistungen Empfängerort 
(§3a Abs. 6) 

bisher: Abgangsort, mittels 
UID Verlagerung möglich 

Ort des vermittelten Um-
satzes  

(§3a Abs. 8) 
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Das von den Sozialpartnern ausgehandelte Paket 
sieht eine zusätzliche Stützung des Arbeitsmark-
tes im Ausmaß von 400 Mio. € bis zum Jahr 2013 
vor. Neben einer Eindämmung der Arbeitslosenra-
te wird auch angestrebt, Arbeitnehmer bzw. Arbeit-
suchende beim Erwerb zusätzlicher Qualifikatio-
nen zu unterstützen. 
 

AltersteilzeitAltersteilzeitAltersteilzeitAltersteilzeit: Das MindestzugangsalterMindestzugangsalterMindestzugangsalterMindestzugangsalter bleibt 
2010201020102010 wie bisher mit 53 Jahren für Frauen 53 Jahren für Frauen 53 Jahren für Frauen 53 Jahren für Frauen 
und 58 für Männerund 58 für Männerund 58 für Männerund 58 für Männer bestehen. Ab 2011 wird 
die Altersgrenze wieder jährlich bis zum 
„endgültigen“ Zugangsalter von 55 bzw. 60 
Jahren um ein halbes Jahr angehoben. Für 
Neufälle wird die kontinuierliche Arbeitszeitre-kontinuierliche Arbeitszeitre-kontinuierliche Arbeitszeitre-kontinuierliche Arbeitszeitre-
duktionduktionduktionduktion gegenüber der Blockzeitvereinbarung 
begünstigtbegünstigtbegünstigtbegünstigt, da bei der kontinuierlichen Reduk-
tion 90% des zusätzlichen Aufwands vom 
AMS gedeckt werden und beim Blockzeit-
modell nur 55%.  

Bildungskarenz: seit 1.8.2009 kann eine ge-
förderte Bildungskarenz bereits bei einer 
ununterbrochenen Mindestbeschäfti-
gungsdauer von sechs Monaten verein-
bart werden. Die Mindestdauer für die Bil-
dungskarenzzeit wurde von drei auf zwei 
Monate herabgesetzt. Die Höchstdauer von 
12 Monaten blieb unverändert. Diese Neu-
regelung ist bis 31.12.2011 befristet. 

Kurzarbeit: Die Gesamtdauer für die Kurzar-
beitsbeihilfe wurde von bisher 18 Monaten 
auf 24 Monate ausgedehnt. Zudem erhöht 
sich die Beihilfe ab dem 7. Monat um die 
Differenz zwischen dem tatsächlichen Brut-
tolohn des Dienstnehmers und der Bei-
tragsgrundlage der vor Beginn der Kurzar-
beit zu entrichtenden Dienstgeberbeiträge 

zur Sozialversicherung. Diese Maßnahme 
ist mit 1.7.2009 in Kraft getreten und bis 
31.12.2012 befristet. 

Arbeitslosenversicherungsbeitrag: der Ent-
fall des Arbeitslosenversicherungsbeitrages 
wird ab dem 1.9.2009 erst bei Personen, 
die das 58. Lebensjahr vollendet haben ein-
treten (bisher 57. Lebensjahr). 

H Ö H E R E  L O H N N E B E N K O S T E N  

B E I  F R E I E N  D I E N S T V E R T R Ä G E N  

Im Zuge des am 17.6.2009 beschlossenen 
Budgetbegleitgesetzes 2009 ist es zu we-
sentlichen Änderungen bei den freien 
Dienstnehmern gekommen.  

Ab 2010 muss der Auftraggeber für freie 
Dienstnehmer sowohl die 3%ige Kommu-
nalsteuer als auch den 4,5%igen Dienst-
geberbeitrag (DB) entrichten.  

Falls der Auftraggeber Mitglied der Wirtschafts-
kammer ist, fällt auch der Zuschlag zum 
DB an.  

Hintergrund dieser Regelung, die eine Verteue-
rung bei den Lohnnebenkosten von circa 
8% bewirkt, ist es, eine Gleichstellung zwi-
schen echten und freien Dienstnehmern 
herzustellen.  

Freien Dienstnehmern steht nämlich ab 2010 – 
wie allen Selbständigen – der 13%ige Ge-
winnfreibetrag offen, der eine der Sechstel-
begünstigung bei echten Dienstnehmern 
entsprechende (vorteilhafte) Steuerbelas-
tung bewirken soll. 


